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Hannover, den 16. Dezember 2014 
 

Ihr Ansprechpartner: 
Herr Brete 
 

Durchwahl: 0511-36453-0 
brete@thomsenundpartner.de 
 

Unser Zeichen: [...]  

Finanzamt 
Hannover-Nord 
z.Hd. [...] 
Postfach 1 67 
30001 Hannover 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorab per Fax +49 511 6790-6090  
 
 
 
 
Steuer-Nummer: [...] 
Fa. [...] GmbH, ... Hannover 
Bescheid vom 21.10.2014 über die Festsetzung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juni 2014 
 

 

Sehr geehrte/r [...], 

 

in vorbezeichneter Angelegenheit nehmen wir Bezug auf den geänderten Bescheid vom 21.10.2014 über 

die Festsetzung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung Juni 2014 wie folgt: 

 

1. 

Mit Bescheid vom 15.09.2014 hat das FA die bisherige Festsetzung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung für 

den Monat Juni 2014 geändert. Festgesetzt wurde Umsatzsteuer i.H.v. 1.063.636,40 €.  

 

Den geänderten Vorauszahlungsbescheid hat unsere Mandantin mit Einspruch vom 24.09.2014 ange-

fochten.  

 

Daraufhin hat das FA den angefochtenen Bescheid geändert, durch Bescheid vom 21.10.2014. Die nun 

zutreffend festgesetzte Umsatzsteuer beträgt 115.513,25 €.  

 

Im Übrigen nehmen wir hinsichtlich des zugrunde liegenden Sachverhaltes und der rechtlichen  

Würdigung Bezug auf unsere Einspruchsbegründung vom 24.09.2014.  
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2. 

Durch das Einspruchsverfahren sind unserer Mandantin Kosten i.H.v. 5.357,20 € (netto) gem. der als 

Anlage beigefügten Gebührenrechnung entstanden. Unsere Mandantin hat die Rechnung uns gegenüber 

bereits ausgeglichen.  

 

3. 

Die unserer Mandantin entstandenen Kosten hat das FA im Wege der Amtshaftung zu erstatten.  

 

a) 
Grundpflicht des Beamten ist die richtige Rechtsanwendung (Neusel, Stbg 2003, 366). Hieran fehlt(e) es 

offensichtlich, denn die zutreffende Rechtsanwendung erfolgte erst durch Erlass des geänderten Voraus-

zahlungsbescheides aufgrund unseres Einspruchs und der dort vorgetragenen rechtlichen Würdigung.  

 

Eine andere oder alternative Rechtsanwendung kommt und kam bei Erlass des angefochtenen Beschei-

des nicht in Betracht.  

 

Die Amtspflichtverletzung liegt damit konkret in der unzutreffenden Rechtsanwendung. 

 

b) 

Im Weiteren liegt eine Amtspflichtverletzung auch darin, dass das FA vor Erlass des geänderten Voraus-

zahlungsbescheides kein rechtliches Gehör gewährt hat und offenbar hat das FA den zugrunde liegen-

den Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt. Sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen lagen 

dem FA im Zeitpunkt der Entscheidung über den Erlass des Vorauszahlungsbescheides vor. Im Ein-

spruchsverfahren wurde nichts Neues vorgetragen.  

 

Die Voraussetzungen des Amtshaftungsanspruchs im Übrigen liegen vor. 

 

4. 
Wir fordern das FA hiermit auf, den o.g. Betrag von 5.357,20 € auf unser nachfolgend benanntes Konto 

bis zum 30.01.2015 zu überweisen. Sollten wir bis dahin keinen Geldeingang feststellen können, werden 

wir unserer Mandantin empfehlen, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.  
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Uns ist bekannt, dass die Angelegenheit nicht abschließend vom FA, sondern der OFD geprüft und  

entschieden wird. Einer Verlängerung der vorgenannten Frist widersprechen wir hiermit vorsorglich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
THOMSEN & PARTNER 
STEUERBERATER&RECHTSANWALT 
 
 
 
Michael Thomsen  Raik Brete 
vereidigter Buchprüfer   Rechtsanwalt 
und Steuerberater 


